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den Kirchenemporen führenden Treppen iſt ausnahmsweiſe eine Ein⸗
ſchränkung der Breite bis auf 0,90 m zuläſſig .

Die aus obiger Berechnung ſich ergebenden Maße müſſen ſtets
im Lichten — und zwar bei den Treppen zwiſchen den Handläufern —

vorhanden ſein . Letztere ſind auf beiden Seiten der Treppen anzu⸗
ordnen und entweder über die Podeſte ohne Unterbrechung fortzu⸗
führen , oder an den Enden jedes Laufs mit einer den Verkehr nicht
hindernden Krümmung abzuſchließen .

D. Die Treppenſtufen dürfen in der Regel nicht mehr als 18 em
Steigung und nicht weniger als 27 em Auftritt erhalten . Für
Emporentreppen kann eine Steigung bis zu 19 em zugelaſſen werden .

E. Freiſtufen vor den Türen ſind bequem anzuordnen . Sie
dürfen nicht unmittelbar vor dem Eingange beginnen , müſſen viel⸗
mehr auf einen mindeſtens 80 em breiten Vorplatz vor der Tür
münden . Die Zahl der Freiſtufen iſt durch Anordnung ſanft an⸗
ſteigender Rampen tunlichſt zu vermindern .

F. Bei einer Perſonenzahl von mehr als 300 müſſen in der
Regel zwei , bei einer ſolchen von mehr als 800 in der Regel drei
geſonderte Ausgänge angeordnet werden . Das Gleiche gilt für
Treppen unter Zugrundelegung der auf dieſe angewieſenen Zahl der

Perſonen .
G. Die Ausgänge und Treppen ſind tunlichſt nach verſchiedenen

Richtungen ſo zu verteilen , daß bei gleichzeitiger Entleerung der
Räume Gegenſtrömungen vermieden werden ; auch dürfen die Türen
der einzelnen zu entleerenden Räume in der Regel nicht einander
gegenüber liegen .

Die unteren Ausgänge der Treppenhäuſer müſſen unmittelbar
oder durch Vermittelung von anſchließenden , ausreichend geräumigen
Vorhallen ins Freie führen .

H. Alle inneren und äußeren Türen , welche für die ſchnelle und

ſichere Entleerung der Räume in Betracht kommen , müſſen nach
außen aufſchlagen .

d. Sffentliche Verſammlungsräume und dergl .

Mit Erlaſſen des Miniſteriums des Innern vom 23. Dez. 1889
Nr. 26084 und vom 8. Juni 1891 Nr. 14217 wurden den Bezirks⸗
ämtern die preußiſchen Muſterpolizeiverordnungen vom 30. Nov . 1889 /
18. März 1891 über die bauliche Anlage und innere Einrichtung von

Theatern , Zirkusgebäuden und öffentlichen Verſammlungsräumen zur
angemeſſenen Beachtung mitgeteilt . Die auf die öffentlichen Ver⸗

ſammlungsräume bezüglichen Beſtimmungen lauten :

I. Vorſchriften für Neubauten und Umbauten .

§ 60. Als öffentliche Verſammlungsräume im Sinne dieſer
Verordnung gelten alle baulichen Anlagen , welche zur gleichzeitigen
Aufnahme einer größeren Anzahl von Perſonen zu öffentlichen Luſt⸗
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barkeiten , öffentlichen Verſammlungen oder zu ähnlichen Zwecken
dienen ſollen .

Baulichkeiten , welche ausſchließlich für Gottesdienſt oder Unter⸗

richtszwecke beſtimmt ſind , werden von dieſer Verordnung nicht be—
troffen .1

8 61. Wird für öffentliche Verſammlungsräume ein ſelbſtän⸗
diges Gebäude hergeſtellt , ſo muß der Abſtand der die Haupt - Ein⸗
und Ausgänge enthaltenden Front von der gegenüberliegenden
Straßenbegrenzung mindeſtens 10 m betragen .

Das Gebäude darf gegen die Nachbargrenzen nur an den —

jenigen Teilen der Umfaſſungswände Tür - oder Fenſteröffnungen er⸗
halten , welche von der Nachbargrenze oder von anderen Bauten auf
demſelben Grundſtück mindeſtens 6 m entfernt bleiben .

§ 62. Für Verſammlungsräume , welche Teile eines im übrigen
für anderweitige Zwecke beſtimmten Gebäudes bilden , kann die An⸗
lage beſonderer Flure oder Durchfahrten vorgeſchrieben werden ,
welche mit der Straße in Verbindung ſtehen und von anderen Teilen
desſelben Gebäudes durch maſſive Wände getrennt werden müſſen .

§ 63. Verſammlungsräume , welche mehr als 2000 Perſonen
aufzunehmen vermögen , müſſen nach verſchiedenen Straßenzügen hin
Ausgänge erhalten . Von dieſer Forderung kann jedoch Abſtand
genommen werden , wenn zwiſchen den Hauptausgängen aus den
Verſammlungsräumen und einer öffentlichen Straße Vorplätze ,
Gärten oder Höfe von ſolchen Abmeſſungen liegen , daß ſie die ge⸗
ſamte Perſonenzahl bei Annahme von 4 Perſonen auf 1 qm Grund⸗
fläche aufzunehmen vermögen .

. § 64. Die Umfaſſungswände und die inneren Wände , ſoweit
ſie Durchfahrten , Flure , Treppen und Verſammlungsſäle umſchließen ,
ſind in der Regel maſſiv oder unverbrennlich herzuſtellen . Hölzerne
Fachwerkkonſtruktionen ſind zuläſſig , falls die Gefache ausgemauert
werden .

Das äußere Deckmaterial der Däche r muß gegen Übertragung
eines Feuers von außen her ſicheren Schutz gewähren .

Die vorgeſchriebenen Treppen (§ 71) müſſen in beſonderen
Treppenräumen liegen und letztere Decken aus unverbrennlichem
Material erhalten .

Etwaige die Decken der Säle durchbrechende Lüftungsöffnungen
oder Oberlichter müſſen mit unverbrennlichen , über die Dachfläche
hinausgeführten Einfaſſungen verſehen werden . Unterhalb der äußeren
Oberlichter ſind Drahtnetze anzubringen .

§ 65. Die Einrichtung von Lagerräumen für feuergefährliche
Stoffe , von Fabriken oder Werkſtätten für feuergefährliche Betriebe
über oder unter Verſammlungsräumen iſt verboten . Auch dürfen
derartige Räume nicht mit den für die Verſammlungsräume dienen⸗

fich
Korridoren , Treppen , Fluren oder Durchfahrten in Verbindung

ſtehen .
§ 66. Der Fußboden eines Verſammlungsraums darf nicht

höher als 12 m über der Straße liegen .
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Über einem Saalparkett ſind höchſtens 2 Galerien übereinander
zuläſſig .

§ 67. Wird in einem Verſammlungsraum die dauernde Ein⸗
richtung von Sitzen beabſichtigt , ſo muß die Breite eines Sitzes
mindeſtens 50 em und der Abſtand der Sitzreihen wenigſtens 90 em
betragen .

Bei Anordnung von Klappſitzen und bei befeſtigten Bänken
kann der Abſtand der Reihen auf 80 em ermäßigt werden .

Die Zahl der Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem
Seiten⸗ oder Zwiſchengang darf im Saalparkétt 14, auf Galerien
12 nicht überſteigen .

Für Stehplätze dürfen höchſtens 3 Perſonen auf 1ͤqm Grund⸗
fläche gerechnet werden .

Die Breite der Gänge innerhalb des Saalparketts und auf
Galerien muß mindeſtens 90 em betragen und iſt im übrigen nach
dem Verhältnis von 1 m für 120 Perſonen zu bemeſſen .

Die nach vorſtehenden Beſtimmungen zuläſſige höchſte Beſucher —
zahl iſt durch die Polizeibehörde feſtzuſtellen .

5 68. Für Verſammlungsräume ohne feſte Sitzreihen ſoll die
Perſonenzahl , nach welcher die Breite der Türen , Korridore , Treppen ,
Flure und Ausgänge zu beſtimmen iſt , ſo ermittelt werden , daß in
der Regel auf 1 qm Grundfläche des Saalparketts 2 Perſonen und
auf 1 qm Grundfläche der Galerien 3 Perſonen gerechnet werden .
In einzelnen Fällen können jedoch ausnahmsweiſe mit Rüchkſicht auf
die Lage und Benutzungsart der Verſammlungsräume auf je 10 qm
Grundfläche für das Saalparkett 15, für die Galerien 20 Perſonen
gerechnet werden .

Wenn mehrere Verſammlungsräume in einem Geſchoß oder in
verſchiedenen Stockwerken gemeinſchaftliche Korridore , Treppen , Flure
oder Ausgänge haben , ſo ſollen die erforderlichen Breiten derſelben
der Regel nach in der Weiſe ermittelt werden , daß die Perſonenzahl
des größten Raums ganz und die Perſonenzahl der übrigen Räume
zur Hälfte der Berechnung zugrunde gelegt wird . Es kann jedoch
in einzelnen Fällen ausnahmsweiſe mit Rückſicht auf die Benutzungs⸗
art der Verſammlungsräume eine geringere Geſamtziffer für die Be⸗
rechnung zugelaſſen werden .

§ 69. Die Anzahl und Breite der Türen iſt nach dem Ver —
hältnis von
1m für 120 Perſonen bei einer Anzahl bis zu 600 Perſonen
. 5 1 15 von 600 bis 900 15
„ 50 5 5 65 5 über 900 1
zu beſtimmen .

Wenn die zuläſſige Zahl der Beſucher mehr als 600 Perſonen
beträgt , muß der Verſammlungsraum auf mindeſtens 2 Wandſeiten
Türen erhalten .

Ausgangstüren müſſen nach außen aufſchlagend derart ange⸗
ordnet werden , daß die geöffneten Flügel nicht in die Korridore und
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in die Treppenräume vortreten . Iſt dieſe Forderung nicht zu er⸗

füllen , ſo müſſen die Türflügel vollſtändig herumſchlagen und an den

Wänden durch ſelbſttätige Federn feſtgehalten werden . In ſolchen

Fällen iſt aber die vorgeſchriebene Mindeſtbreite der Korridore (8 70)
um die Türflügelbreite zu vergrößern . Die Türverſchlüſſe müſſen ſo
eingerichtet ſein , daß ſie durch einen einzigen Griff in Höhe von etwa

1,20 m über dem Fußboden von innen leicht zu öffnen ſind .
Die Ausgangs⸗Türen ſind als ſolche mit großer Schrift kennt⸗

lich zu machen und dürfen während der Benutzung eines Verſamm⸗
lungsraums nicht verſchloſſen werden .

§ 70. Die für die Entleerung eines Verſammlungsraums in

Betracht kommenden Korridore und Flure müſſen mindeſtens 2 m
breit ſein . Im übrigen gelten für ihre Breiten ſowie auch für die
Breiten der Ausgänge die im 8 69 für die Türen angegebenen Ver⸗

hältniszahlen .
Flure oder Durchfahrten , welche zu Verſammlungsräumen

führen , müſſen mindeſtens 3 m breit ſein und im übrigen nach dem

Verhältnis von 1 m für 200 Perſonen bemeſſen werden .
Wenn die Ausgänge aus Verſammlungsräumen in einem

Seiten⸗ oder Hintergebäude auf einen Hof von ſolchen Abmeſſungen
führen , daß er die geſamte Perſonenzahl bei Annahme von 4 Per⸗
ſonen auf 1 qm Grundfläche aufzunehmen vermag , ſo kann die
Breite der Flure oder Durchfahrten , welche dieſen Hof mit der Straße
verbinden , ausnahmsweiſe dem vorgeſchriebenen Verhältnis von Im

für 200 Perſonen gegenüber unter der Bedingung ermäßigt werden ,
daß der Hof in ſeiner ganzen Fläche lediglich für den Perſonenver⸗
kehr freigehalten wird . Als äußerſt zuläſſige Grenze ſoll dabei jedoch
das Verhältnis von 1 m für 300 Perſonen gelten .

§ 71. Für Verſammlungsräume , welche nicht mehr als
300 Perſonen im ganzen faſſen , ſoll eine Treppe ausreichend ſein ,
welche aus unverbrennlichem Material hergeſtellt werden , mindeſtens
1,5 m breit ſein , und im übrigen nach dem Verhältnis von 1 m für
120 Perſonen bemeſſen werden muß .

Für mehr als 300 Perſonen müſſen mindeſtens zwei Treppen
angelegt werden . Die geſamte Treppenbreite iſt dann bis zur An⸗

zahl von 900 Perſonen nach dem Verhältnis von 1 m für 150 und
bei mehr als 900 Perſonen nach dem Verhältnis von 1 m für 200 Per⸗
ſonen zu beſtimmen .

Galerie - Treppen dürfen niemals unmittelbar in den Saal aus⸗
münden . Es ſind vielmehr für ſolche Treppen ſtets beſondere Flure
oder Vorräume anzulegen und deren Ausgänge nach Lage und Ent⸗

fernung von einander derart anzuordnen , daß bei gleichzeitiger Ent⸗

leerung von Saal und Galerien Gegenſtrömungen nicht entſtehen
können .

Bei Galerien von höchſtens 30 qm Grundfläche kann die Breite
der Treppe bis auf 1 m ermäßigt werden .

Die Räume , in welchen die vorgeſchriebenen Treppen liegen ,
dürfen mit Kellerräumen nicht in unmittelbarer Verbindung ſtehen .
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Im übrigen gelten für die Anlage der Treppen im einzelnen
die Beſtimmungen des S 5. )

§ 72. Für den Fall , daß ein Verſammlungsraum vorüber⸗
gehend mit Bänken , Stühlen oder Tiſchen beſetzt werden ſoll , ſind
die im § 67 für feſtſte Sitzreihen vorgeſchriebenen Gänge freizuhalten
und feſt abzugrenzen. Reihenweiſe geſtellte Stühle oder Bänke ſind
mit Innehaltung eines Abſtands von mindeſtens 90 em derart mit⸗
einander zu verbinden , daß ſie einzeln nicht verſchoben werden können .

§ 73. Verſammlungsräume , welche eine ſtändige mit verbrenn⸗
lichen Kuliſſen, Soffiten , Hinterhängen oder Verſatzſtücken ausge⸗
ſtattete Bühne erhalten , — gleichviel ob die auf derſelben veran⸗
ſtalteten Vorſtellungen dem Publikum allgemein zugänglich ſind , oder
nicht — ſollen , ſowohl wenn ſie für ſich ein ſelbſtändiges Gebäude ,
als auch , wenn ſie nur einen Teil eines im übrigen anderweit be⸗
nutzten Bauwerks bilden , nicht nach den in dieſem Abſchnitt , ſondern
nach den für kleine Theater gegebenen Vorſchriften behandelt werden .

Es kann jedoch dabei , falls die Bühne elektriſch beleuchtet und
mit einer Regenvorrichtung verſehen wird , von der Forderung , daß
der Zuſchauerraum rings von einem Korridor umgeben ſein muß ,
abgeſehen werden .

Die höchſte in einem derartigen mit ſtändiger Bühne ausge⸗
ſtatteten Verſammlungsraum und zwar im Saalparkett und auf
Galerien im ganzen zuläſſige Perſonenzahl darf 800 nicht über⸗
ſchreiten .

§ 74. Solche Verſammlungsräume dagegen , welche nur ein
mit unverbrennlichen Kuliſſen , Soffiten , Hinterhängen oder Verſatz⸗
ſtücken ſowie mit einem Vorhang aus ſchwer entflammbarem Stoff
ausgeſtattetes Podium ohne Verſenkung , Schnürboden und Schnür —
galerien erhalten , ſollen nach den in dieſem Abſchnitt gegebenen Vor⸗
ſchriften , jedoch mit der Maßgabe behandelt werden , daß die Lage

) S 5 lautet :
„Freitragende Treppen ſind verboten .
Bei Treppen mit geraden Läufen dürfen Wendelſtufen nicht an⸗

geordnet werden . Die Podeſte derſelben dürfen nicht ſchmaler ſein
als die Treppenläufe .

Die Treppenſtufen müſſen einen Auftritt von wenigſtens 26 em
haben ; ihre Steigung darf höchſtens 18 em betragen .

Geſchwungene Treppen müſſen an den ſchmalſten Stellen min⸗
deſtens 23 em Auftritt erhalten .

Die Treppen ſind auf beiden Seiten mit Geländern oder Hand —
läufern zu verſehen , welche keine freien Enden haben dürfen .

Verſchläge unter Treppen ſind verboten .
Bei hölzernen Treppen , ſoweit ſolche in dieſer Verordnung nicht

verboten ſind , müſſen die Unteranſichten mit Mörtel verputzt werden .
Bei Feſtſtellung der vorſchriftsmäßigen Abmeſſung einer Treppe

ſoll die Weite zwiſchen den Geländern gemeſſen maßgebend ſein . “
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und Breite der Gänge und Türen im Zuſchauerraum nach dem Ver⸗

hältnis von 1 m für 90 Perſonen und die Breite von Korridoren ,

Treppen , Fluren und Ausgängen nach dem Verhältnis von Im für
120 Perſonen feſtgeſtellt werden .

§ 75. Zur Beleuchtung von Verſammlungsräumen iſt außer

elektriſchem und Gaslicht die Verwendung von Pflanzenölen und

Kerzen zuläſſig .
Die Verwendung von Mineralölen iſt nur mit beſonderer Er⸗

laubnis geſtattet .
Wird Gasbeleuchtung gewählt , ſo müſſen dabei die im 8 41 )

gegebenen Vorſchriften ſinngemäß beobachtet werden .

) S 41 lautet :
„ Die Beleuchtung durch Gas iſt in kleinen Theatern unter

folgenden Bedingungen zuläſſig :
Die Gasleitungen für das Zuſchauerhaus , dem Zuſchauerraum

und die übrigen Teile des Zuſchauerhauſes ſowie für den Bühnen⸗
raum und die übrigen Teile des Bühnenhauſes ſind in getrennten

Gruppen anzulegen und die Abſperr⸗Vorrichtungen ſo anzuordnen ,
daß ſie von Unbefugten nicht erreicht werden können . Die Verwen⸗

dung von Bleiröhren iſt unzuläſſig . Die Leitungen ſind derartig zu
verlegen , daß ſie gegen jede zufällige Beſchädigung geſchützt , aber

für Unterſuchung und Ausbeſſerung leicht zugänglich ſind . Überall ,

auch in den Ankleideräumen für das Perſonal , ſind nur unbewegliche
Gasarme zuläſſig .

Die Entfernung zwiſchen Gasflammen und brennbaren Stoffen

muß in ſenkrechter Richtung nach oben gemeſſen mindeſtens 1 m

und in ſeitlicher Richtung mindeſtens 60 em betragen . Falls dieſe

Entfernungen nicht innegehalten werden können , müſſen Schutzbleche
angebracht werden ; dieſelben dürfen jedoch niemals auf verbrennlicher
Unterlage befeſtigt werden .

Decken⸗Kronleuchter müſſen doppelte Befeſtigung erhalten .
Die im Zuſchauerraum ſowie auf Gängen und Treppen befind⸗

lichen Beleuchtungskörper müſſen mit ihrer Unterkante mindeſtens
2 m über den Fußboden liegen .

Die Gasflammen auf Gängen , in Treppenhäuſern und in Aborten

dürfen nur Hähne mit loſem Schlüſſel erhalten .
Die Gasflammen im Zuſchauerhauſe ſind mit Glocken oder

Schalen zu verſehen . Ausgenommen von dieſer Vorſchrift ſind nur
die Flammen an Decken⸗Kronleuchtern .

Alle zur Beleuchtung des Bühnenhauſes dienenden Gasflammen
ſind mit Drahtkörben oder ähnlichen Schutzvorkehrungen zu verſehen .

Die Soffitenrampen müſſen außer einem Drahtnetz doppelte
Schutzbleche mit Luftzwiſchenraum erhalten und zum Herablaſſen
eingerichtet werden , ſodaß ſie vom Bühnenfußboden aus angezündet
werden können .

Zum Anzünden von Gasflammen dürfen nur elektriſche Zünder
verwendet werden .
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Eine ausreichende Notbeleuchtung iſt nach näherer Angabe der

Polizeibehörde einzurichten .
§ 76. Bei Anlage von Zentralheizungen ſind die im S 27 )

gegebenen Vorſchriften zu befolgen .
§ 77. Beſtimmungen in Bezug auf Waſſerverſorgung , Feuer⸗

löſch⸗Einrichtungen und Stellung einer Feuerwache ſowie auf die

Aushängung von Grundrißplänen bleiben dem Ermeſſen der Polizei⸗
behörde überlaſſen .

§ 78. Bei Baulichkeiten , welche nur für vorübergehende Be⸗

nutzung errichtet werden , finden von vorſtehenden Beſtimmungen die

auf eine ſchnelle und gefahrloſe Entleerung ſowie auf die Einrichtung

Die Verwendung gewöhnlicher Gummiſchläuche zur Zuleitung
von Gas , auch für kurze Entfernungen , iſt verboten ; es dürfen nur

undurchläſſige , auf die Rohre mit Gewinden aufzuſchraubende Spiral⸗

ſchläuche gebraucht werden .
Die Gasmeſſer müſſen in einem von maſſiven Wänden und

unverbrennlichen Decken umſchloſſenen Raume , welcher unmittelbar
von außen Luft und Licht erhält , aufgeſtellt werden .

Die Verwendung von Gas zu ſzeniſchen Zwecken bedarf be⸗

ſonderer Genehmigung .
Die Gasleitungen ſind mindeſtens vierteljährlich einmal ſorg⸗

fältig auf ihre Dichtigkeit , ſowie auf die ordnungsmäßige Beſchaffen⸗

heit der Brenner zu unterſuchen . Insbeſondere iſt darauf zu achten ,

daß bei Verminderung des Gaszuſtroms und Drucks behufs Verdunke⸗
lung einzelne Brenner nicht verſagen . “

1) S 27 lautet :
„ Die Erwärmung des Zuſchauerraums und der Bühne mit

ihren Nebenräumen darf nur durch eine Zentralheizung erfolgen ,
deren Heizkammern nur von außen zugänglich , rings von maſſiven
Wänden und Decken umſchloſſen und von den übrigen Räumen des

Bühnenkellers vollſtändig getrennt ſein müſſen .
Kanäle für die Leitung heißer Luft ſowie Hohlräume zur

Unterbringung von Dampf - oder Waſſerheizröhren müſſen durchweg
von Wänden aus feuerſicherem Material umſchloſſen und ſo ange⸗

legt werden , daß ſie von Staub gereinigt werden können . Austritts⸗

öffnungen für Luft , welche auf mehr als 509 Celſius erwärmt wird ,

ſowie Metallröhren zur Leitung von Dampf oder heißem Waſſer

müſſen von brennbaren Stoffen mindeſtens 25 em nach jeder Richtung

hin entfernt ſein .
Um das Eindringen von Rauch in das Zuſchauerhaus und in

das Bühnenhaus verhüten zu können , müſſen alle Luftheizungs⸗ und

Lüftungskanäle mit rauchſicheren Verſchlüſſen verſehen werden .

In einzelnen von der Bühne abgelegenen Räumen kann die

Verwendung von Kachelöfen unter beſonderer Vorſicht bei Anlage

der Rauchrohre , der Feuerung und des Aſchenfalls geſtattet werden .

In den Magazinräumen iſt die Anbringung von Heizvorrich⸗

tungen gänzlich verboten . “
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und Unterhaltung einer Notbeleuchtung abzielenden Vorſchriften
Anwendung , während die Feſtſetzung der ſonſtigen baulichen und
Betriebs⸗Forderungen in jedem einzelnen Falle dem Ermeſſen der
Polizeibehörde anheim gegeben bleibt .

II . Vorſchriften für beſtehende Anlagen .
§ 81. Für beſtehende Verſammlungsräume gelten folgende

Mindeſtforderungen :
1. In Verſammlungsräumen mit feſten Sitzreihen darf die Breite

eines Sitzes nicht weniger als 45 cm und der Abſtand der
Sitzreihen nicht weniger als 70 em betragen , ſofern die Zahl
der Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten - oder
Zwiſchengange im Saalparkett 15, auf den Galerien 12 nicht
überſteigt . Im übrigen müſſen die Vorſchriften des 8 67 er⸗
füllt ſein .

Bei ſonſt günſtigen Entleerungsverhältniſſen ſind Ausnahmen
zuläſſig , wenn vorſtehende Forderungen nur mit weitgehenden
Anderungen erfüllt werden können . Insbeſondere kann auf
den Galerien , falls hier eine Verbeſſerung der Entleerungsver⸗
hältniſſe durch Anlage von Zwiſchengängen nicht zu erreichen
iſt — je nachdem der Abſtand der Sitzreihen das Maß von
70 em überſteigt —, eine verhältnismäßig größere Anzahl ,
jedoch höchſtens von 20 Sitzen in ununterbrochener Reihe neben
einem Gange , zugelaſſen werden .

Für Verſammlungsräume ohne feſte Sitzreihen ſind in Bezug
auf die Berechnung der Perſonen - Anzahl die im § 68 gegebenen
Beſtimmungen maßgebend .

Bei vorübergehender Aufſtellung von Bänken , Stühlen oder
Tiſchen ſind die im vorletzten Abſatze des § 67 für feſte Sitz⸗
reihen vorgeſchriebenen Gänge freizuhalten und reihenweiſe auf⸗
geſtellte Stühle oder Bänke mit Innehaltung eines Abſtands
von mindeſtens 80 em derart mit einander zu verbinden , daß
ſie einzeln nicht verſchoben werden können . Von der letzteren
Forderung kann abgeſehen werden , falls die Stühle oder
Bänke wegen einer unmittelbar nachfolgenden anderen Be⸗
nutzung des Verſammlungsraums raſch fortgeräumt werden
müſſen .

In Bezug auf die Anzahl und die Breite der Türen müſſen die
Vorſchriften des § 69 — und in Bezug auf das Aufſchlagen
der Türen , ſowie auf die Türverſchlüſſe und die Bezeichnung
der Ausgänge die Vorſchriften des § 79 Nr. 71) ſinngemäß
erfüllt ſein .

) S 79 No. 7 lautet :
„Alle Ausgänge müſſen als ſolche kenntlich gemacht ſein und

ſtets für die ungehinderte Benutzung bereit gehalten werden .
Die nächſten Wege zu den Ausgängen ins Freie müſſen durch
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4. Die Breite der Korridore , Flure , Treppen und Ausgänge darf
in keinem Falle geringer ſein , als die Berechnung nach dem
Verhältnis von 1 m für 250 Perſonen ergibt . Die Breite von
Durchfahrten muß mindeſtens dem Verhältnis von Im für
300 Perſonen entſprechen .

Bei Verſammlungsräumen , welche eine ſtändige mit verbrenn⸗
lichen Kuliſſen , Soffiten , Hinterhängen oder Verſatzſtücken aus⸗
geſtattete Bühne beſitzen , ſollen in Bezug auf die Breite der
Gänge und Türen innerhalb des Saalparketts und auf Galerien ,
ſowie auf die Breite der Korridore , Flure , Treppen und Aus⸗
gänge in der Regel die für den Neubau kleiner Theater ge⸗
gebenen Vorſchriften zur Durchführung gelangen . Ausnahms⸗
weiſe können in einzelnen Fällen Ermäßigungen zugelaſſen
werden , deren äußerſte Grenze durch folgende Verhältniszahlen
beſtimmt wird :

für die Breite der Gänge innerhalb des Saales und auf
Galerien , ſowie für die Breite der Ausgangstüren da⸗
ſelbſt durch das Verhältnis von Im für 100 Perſonen ,

für die Breite der Korridore , Flure , Treppen und Ausgänge
durch das Verhältnis von Im für 150 Perſonen ,

für die Breite von Durchfahrten durch das Verhältnis von
Im für 200 Perſonen ,

und wenn die Durchfahrt mit einem Hofe oder Garten von
der im § 70 bezeichneten Größe in Verbindung ſteht , durch
das Verhältnis von Im für 300 Perſonen .

Für Verſammlungsräume , welche nur ein Podium der im 8 74
beſchriebenen Art beſitzen , gelten folgende Verhältniszahlen als
die äußerſt zuläſſigen :

*

S

Alle Türen müſſen nach außen aufſchlagend derart angeordnet
ſein , daß durch die geöffneten Flügel der Verkehr in den Korridoren
und Treppenräumen nicht behindert wird . Die Türen im Parkett
wie in den Rängen dürfen ſich nicht gegen die Richtung der das

Theater von dort verlaſſenden Menſchenſtröme öffnen , müſſen ſoweit
als tunlich herumſchlagen und an den Wänden durch ſelbſttätig
wirkende Federn feſtgehalten werden .

Die Beibehaltung von Türen , welche den vorſtehenden An⸗

forderungen nicht entſprechen , iſt ausnahmsweiſe zuläſſig , ſofern ſie
nur von wenigen Perſonen benutzt werden oder durch ihre Ab⸗

änderung eine Verbeſſerung des beſtehenden Zuſtands nicht zu
erreichen iſt .

Die Verſchlüſſe der Türen müſſen ſo eingerichtet ſein , daß ſie
durch einen , in Höhe von etwa 1,20 m über dem Fußboden ange⸗
brachten Griff von innen leicht zu öffnen ſind . Bei zweiflügligen
Türen kann ausnahmsweiſe zugelaſſen werden , daß jeder Flügel
beſonders in dieſer Weiſe zu öffnen iſt . Kanten⸗ und Schubriegel
ſind ausgeſchloſſen . “
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für die Breite der Gänge innerhalb des Saales und auf
Galerien , ſowie für die Breite der Ausgangstüren da⸗
ſelbſt das Verhältnis von Um für 120 Perſonen ,

für die Breite der Korridore , Flure , Treppen und Ausgänge
das Verhältnis von Um für 200 Perſonen ,

für die Breite von Durchfahrten das Verhältnis von Im für
250 Perſonen ,

und wenn die Durchfahrt mit einem Hofe oder Garten von
der im 8 70 bezeichneten Größe in Verbindung ſteht , das
Verhältnis von Um für 300 Perſonen .

7. Für die Einrichtung der Beleuchtung und Notbeleuchtung ſind
die Vorſchriften des §8 75 maßgebend . Bei Gasbeleuchtung
können jedoch von den Beſtimmungen des dort in Bezug ge—
nommenen § 41, wonach :

die Flammen mit Glocken oder Schalen verſehen ſein müſſen ,
zum Anzünden der Flammen nur elektriſche Zünder ver —
wendet werden dürfen , und die Räume , in welchen ſich Gas⸗
meſſer befinden , unmittelbar von außen Luft und Licht er—
halten ſollen ,

Ausnahmen geſtattet werden .
§ 82. Für beſtehende Theater , Zircus - Anlagen und öffentliche

Verſammlungsräume hat die Polizeibehörde die höchſte in einer der⸗
artigen Anlage künftig zuläſſige Perſonenzahl , vorſtehenden Be⸗
ſtimmungen entſprechend , nach den vorhandenen Abmeſſungen feſt —
zuſtellen .

§ 82 a . Bei Umbauten finden die im Abſchnitt 1 für Neu⸗
bauten gegebenen Beſtimmungen Anwendung , doch können ausnahms⸗
weiſe die im Abſchnitt II für beſtehende Anlagen feſtgeſetzten Be⸗
ſtimmungen zugrunde gelegt werden .

Als Umbauten im Sinne dieſes Paragraphen ſind bauliche Ver⸗
änderungen , welche zur Erfüllung der Mindeſtforderungen der §s8 70
bis 81 dienen , nicht anzuſehen .

III . Allgemeine Beſtimmungen .
§ 84. Die zur Genehmigung von Neubauten einzureichenden

Zeichnungen müſſen abgeſehen von den Angaben , welche die örtlichen
Bauordnungen vorſchreiben , die Anordnung der Sitz und Stehplätze ,
die Heizungs - und Lüftungs⸗Einrichtungen und die Vorkehrungen zur
Beleuchtung und Waſſerzuführung durch Eintragung der in das
Gebäude führenden Hauptleitung nebſt Abſperrvorrichtungen ſowie
der Beleuchtungskörper und der Waſſerentnahmeſtellen anſchaulich
machen .

Dieſen Zeichnungen , welche in der Regel im Maßſtab 1: 100
dargeſtellt ſein und alle weſentlichen Maße eingeſchrieben zeigen
müſſen , iſt eine Berechnung der für die Entleerung in Betracht
kommenden Breiten der Gänge , Türen , Korridore , Treppen , Flure ,
Ausgänge und Durchfahrten in zwei Ausfertigungen beizugeben .
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